
 
Liebe Sportfreunde,  
 

Motocross und Quad fahren stellt hohe 
Anforderungen an den Fahrer. Mut und 
Ausdauer sind dabei gefragt. Lärm, Staub 
und Morast sind Begleiterscheinungen Ihrer 
Sportart. Nicht selten kann es deshalb auch 
zu Stürzen und damit einhergehenden 
Verletzungen kommen. Dieses Risiko 
können Sie minimieren, wenn Sie auf 
genehmigten Flächen fahren, denn dort wird 
Ihnen im Ernstfall auch schnelle Hilfe zuteil. 
Bitte beachten Sie, dass ihr Hobby da 
aufhört, eine akzeptierte Sportart zu sein, wo 
Sie die Rechte anderer verletzen, indem Sie 
z.B. Landstraßen zu privaten Rennstrecken 
werden lassen, geschützte Naturflächen oder 
auch privaten Grund und Boden für wildes 
Fahren missbrauchen und hierbei anderen 
Schaden zufügen z.B. durch 
Lärmbelästigung, zerfahrene Waldwege, 
Wiesen und Felder sowie Schädigung an 
Pflanzen und Tierwelt. Im Internet finden Sie 
Adressen und Anlaufstellen sowie Termine 
von genehmigten Motocrossveranstaltungen. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrem 
Hobby und eine erlebnisreiche Saison.     

 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Bürger,  
 

illegales Crossfahren schadet der 
Allgemeinheit und somit auch Ihnen. Es 
ist ein Rechtsverstoß. Der Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen, die 
Polizeidirektion Suhl und andere 
Behörden werden gemeinsam und 
konsequent dagegen vorgehen. Dabei 
bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. 
Tolerieren Sie dieses Verhalten nicht 
und unterstützen Sie mit Ihren 
Hinweisen ein vernünftiges 
Miteinander. Je schneller und genauer 
Ihre Informationen sind, desto besser 
können wir dagegen einschreiten. 
 

Was können Sie tun?  
 

- Informieren Sie schnell die 
Polizei! 

- Stellen Sie sich als Zeuge zur 
Verfügung 

- Zeigen Sie mit Ihrer Anzeige 
Zivilcourage  
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Forstämter im Zuständigkeitsbereich 
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Motocross / Quad 
sportliche Aktivitäten 

oder  
strafbare Handlungen 

 

 



 
 
 
 
 

Auf Straßen 
 
 

Warum: 
 
Motocrossmaschinen und Quads werden oft 
als Sportgeräte angesehen und entsprechen 
meist nicht den gesetzlichen Anforderungen 
für den öffentlichen Straßenverkehr.  
 
 
Folge: 
 
Straftat/Ordnungswidrigkeit gemäß  
 

·  § 21 Straßenverkehrgesetz (StVG): 
Fahren ohne Fahrerlaubnis 

·  § 6 Pflichtversicherungsgesetz 
(PflVG): fehlende Haftpflichtvers. 

·  § 48 Nr. 1a FZV i.V.m. § 24 StVG 
(Zulassung) 

·  § 1 Abs. 1 Nr. 3 
Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) 
i.V.m. § 370 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 
Abgabenordnung (AO): 
Steuerhinterziehung 

·  Straßenverkehrsordnung (StVO) 
·  Straßenverkehrszulassungsordnung 

(StVZO) 

 
 
 

Auf Feldern, Wiesen und in 
Naturschutzgebieten 

 
Warum: - Umweltdelikte - 
 

·  Überqueren landwirtschaftlicher 
Nutzflächen und Biotope 

·  Schädigung und Zerstörung der 
Bodensubstanz sowie von Fauna 
und Flora 

·  Gefährdung der Tierwelt 
 
Folge: 
 
Straftaten gem. Strafgesetzbuch (StGB)  

·  § 329 (Gefährdung  
           schutzbedürftiger Gebiete) 
·  § 303 (Sachbeschädigung) und 
·  § 123 (Hausfriedensbruch)  

  
Ordnungswidrigkeit gemäß 

·  § 12 ff. ThürNatG (geschützte 
Gebiete) 

·  §§ 28, 54 Abs. 2 Nr. 1 ThürNatG 
(Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen) 

·  §§ 1, 7 TierSchG (einem 
Wirbeltier Schmerzen zufügen) 

·  BImSchG (Betreiben einer 
Anlage) 

 
 

 
 
 

Im Wald  
 
 
Warum: - Umweltdelikte - 
 

·  Zerstörung und Beschädigung des 
Baumbestands  

·  Beunruhigen von Wild durch Lärm 
·  Zerstörung des Bodens  
·  Lärm und Abgase stören den 

Erholungseffekt für Spaziergänger 
 
Folge: 
 
Ordnungswidrigkeit gemäß  
·  §§ 6, 66 ThürWaldG (Verbot von 

Motorsport im Wald)  
·  §§ 19a, 39 Bundesjagdgesetz (BJG) 

(Beunruhigen von Wild) 
 

Straftat bzw. Ordnungswidrigkeit  
·  gemäß StGB, StVO, StVZO, wenn 

entgegen diesen Vorschriften auf 
Waldwege im Sinne des öffentlich 
rechtlichen Verkehrsraumes gefahren 
wird 


